
§ 3 Nr. 26a [Einnahmen für ehrenamtliche
gemeinnützige Tätigkeit]

idF des EStG v. 8.10.2009 (BGBl. I 2009, 3366; BStBl. I 2009, 1346), zuletzt geändert durch
JStG 2020 v. 21.12.2020 (BGBl. I 2020, 3096; BStBl. I 2021, 6)

Steuerfrei sind
…

26a. Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag ei-
ner juristischen Person des öffentlichen Rechts, die in einem Mitgliedstaat
der Europäischen Union, in einem Staat, auf den das Abkommen über den
Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder in der Schweiz
belegen ist oder einer unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergeset-
zes fallenden Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und
kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis zur Höhe von
insgesamt 840 Euro im Jahr. 2Die Steuerbefreiung ist ausgeschlossen,
wenn für die Einnahmen aus der Tätigkeit – ganz oder teilweise – eine
Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 12, 26 oder 26b gewährt wird. 3Überschreiten
die Einnahmen für die in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den steuerfreien
Betrag, dürfen die mit den nebenberuflichen Tätigkeiten in unmittelba-
rem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Ausgaben abweichend
von § 3c nur insoweit als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezo-
gen werden, als sie den Betrag der steuerfreien Einnahmen übersteigen;

…
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A. Allgemeine Erläuterungen zu Nr. 26a

Schrifttum: Schauhoff/Kirchhain, Das Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen
Engagements, DStR 2007, 1985; Kolbe, Die ertragssteuerliche Behandlung von Auslagener-
satz, Aufwandsersatz und Vergütungen an Vorstandsmitglieder eines gemeinnützigen Ver-
eins, DStR 2009, 2465; Melchior, Das Jahressteuergesetz 2010 im Überblick, DStR 2010,
2481; Tegelkamp/Krüger, Ein Sieg für das Ehrenamt? Kritische Betrachtung des BFH-Urteils
v. 17.10.2012 – VIII R 57/09, FR 2013, 490.

I. Grundinformation zu Nr. 26a

§ 3 Nr. 26a befreit bis zu einer Höhe von 840 € im Jahr Einnahmen aus nebenbe-
ruflichen Tätigkeiten im gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Bereich.
Anders als bei Nr. 26 gibt es keine Beschränkung auf bestimmte Tätigkeiten. Der
Freibetrag kommt neben einer nach Nr. 12, 26 oder 26b gewährten StBefreiung für
dieselbe Tätigkeit nicht in Betracht.

II. Rechtsentwicklung der Nr. 26a

Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements v. 10.10.
2007 (BGBl. I 2007, 2332; BStBl. I 2007, 815): Die Vorschrift wurde neu in den Ka-
talog des § 3 eingefügt. Nach Art. 9 Abs. 1 des Gesetzes trat die Regelung rückwir-
kend zum 1.1.2007 in Kraft. Gleichzeitig wurde die sog. Übungsleiterpauschale
gem. Nr. 26 von 1.848 € auf 2.100 € erhöht.
JStG 2009 v. 19.12.2008 (BGBl. I 2008, 2794; BStBl. I 2009, 74): In Satz 1 wur-
den die Wörter „inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts“ durch
die Wörter „juristischen Person des öffentlichen Rechts, die in einem Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder in einem Staat belegen ist, auf den das Abkommen
über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet“ ersetzt.
JStG 2010 v. 8.12.2010 (BGBl. I 2010, 1768; BStBl. I 2010, 1394): Im Zusam-
menhang mit der Einfügung von Nr. 26b in den Katalog des § 3 wurde in Satz 2
ein Hinweis auf Nr. 26b aufgenommen: Ausschluss der StBefreiung bei Inan-
spruchnahme von Nr. 26b.
EhrenamtsStärkG v. 21.3.2013 (BGBl. I 2013, 556; BStBl. I 2013, 339): Der Frei-
betrag wurde mW ab VZ 2013 auf 720 € angehoben (Art. 12 Abs. 1 Ehrenamts-
StärkG).
„JStG 2018“ v. 11.12.2018 (BGBl. I 2018, 2338; BStBl. I 2018, 1377): In Satz 1
wurden die Wörter „in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in ei-
nem Staat belegen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts-
raum Anwendung findet“ durch die Wörter „in einem Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union, in einem Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum Anwendung findet, oder in der Schweiz belegen ist“ ersetzt. Gemäß
§ 52 Abs. 4 Satz 5 idF des „JStG 2018“ v. 11.12.2018 findet die Änderung auf alle
Fälle Anwendung, in denen die Steuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist.
JStG 2020 v. 21.12.2020 (BGBl. I 2020, 3096; BStBl. I 2021, 6): Der Höchstbetrag
wurde mW ab VZ 2021 (Art. 50 Abs. 4 JStG 2020) von 720 € auf 840 € angehoben.
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III. Bedeutung der Nr. 26a

Die Vorschrift regelt einen allgemeinen Freibetrag für Einnahmen aus nebenberuf-
lichen Tätigkeiten im gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Bereich. Mit
zusätzlichen stl. Anreizen wollte der Gesetzgeber die ehrenamtliche Mitarbeit in
gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen und belohnen. Die Einf. des Freibetrags
für nebenberufliche gemeinnützige Tätigkeiten ist idS zu verstehen (BTDrucks.
17/11316, 5).
Mit dem Freibetrag soll pauschal der Aufwand abgegolten werden, der den neben-
beruflich tätigen Personen durch ihre Beschäftigung entsteht. Im Gegensatz zu
Nr. 26 gibt es keine Beschränkung auf bestimmte Tätigkeiten. Ansonsten ent-
spricht die Vorschrift in ihrer Struktur Nr. 26 (zur Bedeutung und zum Geltungs-
bereich s. § 3 Nr. 26 Anm. 3).
Die Tatsache, dass Stpfl., die keine Einnahmen erzielen, sich nicht auf Nr. 26a be-
rufen können, ist verfassungsrechtl. nicht zu beanstanden (BFH v. 25.4.2012 –
VIII B 202/11, BFH/NV 2012, 1330).

IV. Verhältnis der Nr. 26a zu anderen Vorschriften

Verhältnis zu Nr. 26 und 26b: Da Nr. 26 weitergehende Voraussetzungen für die
Inanspruchnahme des dort geregelten Freibetrags enthält, ist Nr. 26a eher die
Grundnorm und Nr. 26 lex specialis. Eine Tätigkeit iSd. Nr. 26 erfüllt regelmäßig
auch die tatbestandlichen Voraussetzungen von Nr. 26a Satz 1. Bei Ausübung ei-
ner Tätigkeit iSd. Nr. 26a und einer nach Nr. 26 kann, wenn es sich um verschie-
dene Tätigkeiten handelt, jeweils ein Freibetrag nach Nr. 26 und 26a in Anspruch
genommen werden (vgl. Anm. 8). Zum Verhältnis zu Nr. 26b s. Anm. 10 und § 3
Nr. 26b Anm. 3.
Verhältnis zu Nr. 12: Nach Nr. 12 Satz 2 sind Aufwandsentschädigungen nur
stfrei, soweit sie Aufwendungen abgelten, die als BA/WK abziehbar wären. Ist das
nicht der Fall, kann insoweit eine StBefreiung nach Nr. 26a in Betracht kommen.
Im Übrigen kann der Freibetrag nicht in Anspruch genommen werden, wenn für
die Einnahmen aus derselben Tätigkeit ganz oder teilweise eine StBefreiung nach
Nr. 12 gewährt wird oder gewährt werden könnte (s. Anm. 10).
Verhältnis zu § 22 Nr. 3: Einnahmen iSd. Nr. 26a sind, wenn Überschusserzie-
lungsabsicht zu bejahen ist, sonstige Einkünfte gem. § 22 Nr. 3 und daher stbar.
Die StPflicht entsteht nicht, wenn die Einkünfte nach Abzug des Freibetrags und
der mit der Tätigkeit im Zusammenhang stehenden Erwerbsaufwendungen weni-
ger als 256 € im Kj. betragen (BMF v. 21.11.2014 – IV C 4 - S 2121/07/0010:032,
BStBl. I 2014, 1581 Rz. 10).
Verhältnis zu § 40a: Siehe § 40a Anm. 22.

IV. Verhältnis zu anderen Vorschriften | Anm. 4 § 3 Nr. 26a
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B. Erläuterungen zu Satz 1: Steuerfreiheit der Einnahmen aus
nebenberuflichen Tätigkeiten im gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Bereich

I. Begünstigte Tätigkeit

Ebenso wie Nr. 26 Satz 1 befreit Satz 1 der Nr. 26a Einnahmen aus nebenberufli-
chen Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag einer jPöR, die in einem Mitgliedstaat
der Europäischen Union, in einem Staat, auf den das Abkommen über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder in der Schweiz belegen ist,
oder einer unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG fallenden Einrichtung zur Förderung
gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (= ehrenamtlich; vgl. dazu
Fischer, juris PraxisReport 2/2009 mwN). Die Einnahmen müssen allerdings nicht
wie im Fall der Nr. 26 aus Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer
oder diesen vergleichbaren Tätigkeiten herrühren. Es gibt im Rahmen der Nr. 26a
keine Beschränkung auf bestimmte, insbes. pädagogische Tätigkeiten (vgl. § 3 Nr. 26
Anm. 12). Der Freibetrag gilt vielmehr für sämtliche Einnahmen aus nebenberuf-
lichen Tätigkeiten im gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Bereich.
Als begünstigte Tätigkeiten iSd. Nr. 26a Satz 1 kommen ua. in Betracht:
– Verwaltungstätigkeiten von Vorständen bzw. Funktionären, Tätigkeiten von
Vereinshelfern wie Reinigungskräften, Geräte-, Platz- und Zeugwarten, Tätig-
keiten von bei Veranstaltungen eingesetzten Rettungssanitätern, von Hausnot-
rufdiensten, Mahlzeitendiensten bei gemeinnützigen Organisationen und Fahr-
tätigkeiten im Vereinsinteresse (s. im Einzelnen BMF v. 21.11.2014 – IV C 4 -
S 2121/07/0010:032, BStBl. I 2014, 1581 Rz. 1; zu Schiedsrichterentgelten s. FG
Nürnb. v. 15.4.2015 – 5 K 1723/12, EFG 2015, 1425, rkr.).

– Ehrenamtliche Vormünder, Betreuer und Pfleger, die Aufwandsentschädigun-
gen nach dem Betreuungsrecht (s. § 3 Nr. 26b Anm. 10) geltend machen kön-
nen, handeln wegen der rechtl. und tatsächlichen Ausgestaltung des Vormund-
schafts-, Betreuungs- und Pflegewesens im Dienst oder Auftrag einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts. Deshalb sind die Aufwandsentschädigun-
gen ebenfalls nach Nr. 26a stbefreit (BayLfSt. v. 4.5.2009, DStR 2009, 1201;
OFD Nds. v. 16.8.2011, juris). Ab 2011 ist die pauschale Aufwandsentschädi-
gung gem. § 1835a BGB unter den Voraussetzungen der Nr. 26b stbefreit (BMF
v. 21.11.2014 – IV C 4 - S 2121/07/0010:032, BStBl. I 2014, 1581 Rz. 5; s. auch
Anm. 2).

– Eine Tätigkeit im Dienst oder Auftrag einer stbegünstigten Körperschaft muss
allerdings für deren ideellen Bereich einschließlich ihrer Zweckbetriebe ausge-
übt werden. Tätigkeiten in einem stpfl. wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und
bei der Verwaltung des Vermögens sind deshalb nicht begünstigt. Auch die Tä-
tigkeit als Amateursportler ist nicht begünstigt (BMF v. 21.11.2014 – IV C 4 -
S 2121/07/0010:032, BStBl. I 2014, 1581 Rz. 1).

II. Nebenberuflichkeit

Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit: Der Stpfl. muss Einnahmen (s. § 3
Nr. 26 Anm. 10) erzielen. Bei einer unentgeltlichen Tätigkeit kann die StBefreiung
nicht in Anspruch genommen werden (BFH v. 25.4.2010 – VIII B 202/11, BFH/
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NV 2012, 1330). Entgeltlichkeit ist aber auch bei Verstoß gegen § 27 Abs. 3 Satz 2
BGB anzunehmen (s. zur Pauschalentschädigung an Vorstandsmitglieder BMF v.
21.11.2014 – IV C 4 - S 2121/07/0010:032, BStBl. I 2014, 1581 Rz. 8).
Eine Tätigkeit wird regelmäßig nebenberuflich ausgeübt, wenn sie – bezogen auf
das Kj. – nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeiter-
werbs in Anspruch nimmt. Es können deshalb auch solche Personen nebenberuf-
lich tätig sein, die im strechtl. Sinn keinen Hauptberuf ausüben, wie zB Hausfrau-
en, Studenten, Rentner und Arbeitslose. Übt ein Stpfl. mehrere verschiedene Tätig-
keiten iSd. Nr. 26 oder 26a aus, ist die Nebentätigkeit für jede Tätigkeit getrennt zu
beurteilen. Vgl. im Übrigen zur Nebentätigkeit BMF v. 21.11.2014 – IV C 4 -
S 2121/07/0010:032, BStBl. I 2014, 1581 Rz. 2; § 3 Nr. 26 Anm. 10.

III. Begünstigter Dienst- oder Auftraggeber

Im Dienst oder Auftrag… Einrichtung: Siehe § 3 Nr. 26 Anm. 17.
Zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke: Siehe § 3
Nr. 26 Anm. 18.
Nach der Rspr. bezieht sich der Satzteil „zur Förderung gemeinnütziger, mildtäti-
ger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung)“ nicht auf eine Tä-
tigkeit im Auftrag oder im Dienst einer jPöR. Vielmehr genügt es danach für die
StBefreiung, dass die ehrenamtlich tätige Person im Auftrag einer jPöR i.S.v.
Nr. 26a Alt 1 tätig wird. Hingegen muss deren ehrenamtlich unterstützte Tätigkeit
nicht der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke dienen
(BFH v. 8.5.2024 – VIII R 9/21, BFHE nn). Anders als Nr. 26 setzt Nr. 26a im Üb-
rigen keine Tätigkeit „als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher…“ voraus.

IV. Umfang der Steuerbefreiung

Einnahmen iSd. Nr. 26a Satz 1 sind nicht in vollem Umfang stfrei. Die StFreiheit
ist an einen Höchstbetrag gebunden. Der Höchstbetrag, der ab VZ 2021 840 € be-
trägt (s. Anm. 1; zur Begr. s. BTDrucks. 19/25160, 213), ist wie im Fall der Nr. 26
ein (Jahres-)Freibetrag. Der Freibetrag kann innerhalb eines Jahres nicht mehrfach
in Anspruch genommen werden, auch wenn der Stpfl. Einnahmen aus mehreren
oder verschiedenen nebenberuflichen Tätigkeiten iSd. Nr. 26a hat (BFH v. 3.7.
2018 – VIII R 28/15, BStBl. II 2018, 715; § 3 Nr. 26 Anm. 17). Die StBefreiung ist
auch bei Ehegatten personenbezogen vorzunehmen. Auch bei der Zusammenver-
anlagung von Ehegatten kann der Freibetrag von jedem Ehegatten für eine eigene
begünstigte Tätigkeit in Anspruch genommen werden (BMF v. 21.11.2014 – IV C
4 - S 2121/07/0010:032, BStBl. I 2014, 1581 Rz. 7).
Zur gemischten Tätigkeit s. § 3 Nr. 26 Anm. 19; BMF v. 21.11.2014 – IV C 4 -
S 2121/07/0010:032, BStBl. I 2014, 1581 Rz. 6.

Einstweilen frei.

IV. Umfang der Steuerbefreiung | Anm. 9 § 3 Nr. 26a
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C. Erläuterungen zu Satz 2: Ausschluss der Steuerbefreiung

Keine Mehrfachbegünstigung: Der Freibetrag kann nicht in Anspruch genom-
men werden, wenn für die Einnahmen aus derselben Tätigkeit ganz oder sogar nur
teilweise eine StBefreiung nach Nr. 12, 26 oder 26b gewährt wird (BFH v. 31.1.
2017 – IX R 10/16, BStBl. II 2018, 571). Der Freibetrag soll – bezogen auf die ge-
samten Einnahmen aus der jeweiligen nebenberuflichen Tätigkeit – nicht zusätz-
lich zu den genannten StBefreiungen gewährt werden. Für eine andere Tätigkeit,
die neben einer nach Nr. 12, 26 oder 26b begünstigten Tätigkeit bei einer anderen
oder derselben Körperschaft ausgeübt wird, kann dagegen die StBefreiung nach
Nr. 26 in Anspruch genommen werden (BMF v. 21.11.2014 – IV C 4 - S 2121/07/
0010:032, BStBl. I 2014, 1581 Rz. 5, 6). Auch kann sich daneben die StFreiheit von
Zahlungen aus Nr. 13, 16 und 50 ergeben (Kolbe, DStR 2009, 2465). Das bedeutet,
dass Nr. 12, 26 und 26b gegenüber Nr. 26a vorrangig und entsprechend auch vor-
rangig zu prüfen sind. Kommt für dieselbe Tätigkeit eine StBefreiung nach diesen
Vorschriften bereits in Betracht, scheidet Nr. 26a aus. Der Stpfl. muss sich also
entscheiden.
Besonderheit im Verhältnis zu Nr. 26b: Nach Nr. 26b gilt für Aufwendungen eh-
renamtlicher Vormünder, rechtl. Betreuer und Pfleger ein einheitlicher Freibetrag
mit dem sog. Übungsleiterfreibetrag nach Nr. 26 (s. § 3 Nr. 26b Anm. 11). Ist bei
einem Vormund, Betreuer, oder Pfleger, der gleichzeitig als Übungsleiter tätig ist,
der Freibetrag iHv. 3.000 € (ab 2021) bereits durch die Übungsleitertätigkeit ausge-
schöpft, kann dieser uE trotz der Regelung in Satz 2 den Freibetrag nach Satz 1 zu-
sätzlich in Anspruch nehmen, weil in diesem Fall für die Einnahmen aus ehren-
amtlicher Tätigkeit keine StBefreiung gewährt wird (Melchior, DStR 2010, 2481).

Einstweilen frei.

D. Erläuterungen zu Satz 3: Abzug als Betriebsausgaben oder
Werbungskosten

Satz 3 stimmt wortgleich mit Nr. 26 Satz 2 überein. Zu Einzelheiten vgl. deshalb
§ 3 Nr. 26 Anm. 20 (BMF v. 21.11.2014 – IV C 4 - S 2121/07/0010:032, BStBl. I
2014, 1581 Rz. 9).

§ 3 Nr. 26a Anm. 10 | C. Satz 2: Ausschluss der Steuerbefreiung

E 6 | Hamacher

10

11–14

15


